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psychische Belastungen sind ausdrücklich um-
fasst (§ 5 Abs. 3 Nr. 6 ArbSchG). Die GDA (4. Aufl.) 
konkretisiert Vorgehen, Rollen, Nachweise und 
Evaluation. Diese Kombination aus Rechtspflicht 
und anerkanntem Leitfaden bildet den Kern des 
auditierbaren Nachweis-Sets in diesem Feld.
Die Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG 
greift, wo bei der Umsetzung öffentlich-recht
licher Pflichten, etwa bei der Ausgestaltung der 
psychischen Gefährdungsbeurteilung (PGB) oder 
bei Unterweisungen oder Evaluationslogiken, 
Gestaltungsspielräume bestehen. Bei Anwendung 
technischer Einrichtungen zur Überwachung (z. B. 
elektronische Zeiterfassung) greift § 87 Abs. 1 
Nr. 6 BetrVG. Ergänzend gilt § 89 BetrVG, wo-
nach der Betriebsrat die Durchführung der 
Arbeitsschutzvorschriften überwachen darf. Im 
Systemansatz wird daraus ein definierter Betei-
ligungsprozess mit klaren Zeitpunkten, Unter
lagen und Protokollierung. Das erhöht Planbar-
keit und Rechtssicherheit.
Für die Arbeitszeiterfassung hat das BAG ent-
schieden (Urt. v. 13.9.2022 – 1 ABR 22/21), dass 
ein System zur Erfassung der täglichen Arbeits-
zeit einzuführen ist. Das BMAS erläutert Kern-
punkte in einem FAQ und kündigt eine gesetz-
liche Präzisierung im ArbZG (§ 16 ArbZG-E) an. 
Unternehmen benötigen daher nicht nur ein tech-
nisches Tool, sondern vor allem klare Prozesse 
für Erfassung, Korrekturen, Verantwortung, Da
tenschutz und Aufbewahrung sowie eine gere-
gelte Beteiligung des Betriebsrats.
Das Nachweisgesetz verpflichtet, die wesent
lichen Arbeitsbedingungen zu dokumentieren 
und auszuhändigen (§ 2 NachwG). Seit 1.1. 2025 
ist in weiten Teilen auch die Textform (§ 126b BGB) 
zulässig (Art. 50 BEG IV, BGBl. 2024 I Nr. 312). 
In einem Managementsystem geht es damit nicht 
nur um korrekte Inhalte, sondern ebenso um di-
gitale Zustellung, Fristensteuerung, Versionie-
rung und revisionssichere Ablage, einschließlich 
der Möglichkeit, Korrekturen nachvollziehbar zu 
dokumentieren.

Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) ver-
langt interne Meldestellen mit vertraulichen Ver-
fahren und Fristen; der Schwellenwert liegt re-
gelmäßig bei 50 Beschäftigten. In der System-
perspektive handelt es sich nicht um einen isolier
ten Kanal, sondern um ein geregeltes Verfahren 
mit definierten Rollen, Dokumentation, Berichts-
wegen und einer kontinuierlichen Wirksamkeits-
bewertung. Dadurch werden Schutz und Ver-
trauen nicht behauptet, sondern nachgewiesen.

Die EU hat 2023 unionsweit Vorgaben beschlos-
sen, um den Grundsatz gleichen Entgelts für glei-
che oder gleichwertige Arbeit durch Transparenz 
und Durchsetzungsmechanismen zu stärken. Mit-
gliedstaaten müssen bis 7.6.2026 nationales 
Recht schaffen (Entgelttransparenz, Richtlinie 
[EU] 2023/970) – Ausblick bis 2026). Für Unter-
nehmen bedeutet das: Transparenz beginnt im 
Recruiting (Einstiegsentgelt oder Spanne; keine 
Abfrage der Gehaltshistorie; geschlechtsneutrale 
Ausschreibungen), setzt sich im Beschäftigungs-
verhältnis fort (zugängliche Kriterien; Auskunfts-
rechte mit Antwort binnen zwei Monaten und 
jährlicher Information) und führt, je nach Größe, 
zu regelmäßigem Pay-Reporting mit Maßnahmen.
Der europäische Kontext verstärkt diesen An-
satz: Die Europäische Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) 
betont Prävention und Management psycho
sozialer Risiken; die nationale Umsetzung er-
folgt insbesondere über die PGB-Pflichten des 
ArbSchG und die GDA-Empfehlungen. Das spricht 
für einen systemischen Ansatz.
Der WHS wurde entwickelt, um Arbeitsglück im 
Sinne nachhaltig guter Arbeit zu ermöglichen: 
nicht als Sammlung von „Perks“, sondern als 
System von Rahmenbedingungen, die gesundes, 
sinnvolles und faires Arbeiten begünstigen. Zen-
trale Enabler sind etwa Führung und Zusammen-
arbeit, Aufgaben- und Arbeitszeitgestaltung, 
Transparenz, Beteiligung, verlässliche Kommu-
nikation, Schutz- und Vertrauensmechanismen 
stimmen. Der WHS macht diese Enabler opera-
tionalisierbar: Er beschreibt, welche Prozesse, 
Rollen, Dokumente und Rückkopplungen nötig 
sind, damit gute Arbeit nicht vom Zufall abhängt, 
sondern planbar hergestellt, gemessen und ver-
bessert werden kann.
Strukturell ist der WHS ein offener, auditierbarer 
Managementstandard. Seine Domänen sind als 
Anforderungen formuliert, die sich in bestehende 
Managementsysteme integrieren lassen. Das zu-
gehörige Messsystem verbindet Systemprüfung 
(Erfüllen Prozesse die Soll-Anforderungen?) mit 
dem erlebten Ergebnis auf Beschäftigtenseite 
(Kommen Transparenz, Fairness, Unterstützung 
tatsächlich an?). Ergebnis ist ein geschlossener 
PDCA-Kreislauf mit Audits und Reviews.
Diese Logik ist auch arbeitsrechtlich anschluss-
fähig. Die natürlichen Domänen decken genau 
die Felder ab, in denen Unternehmen rechtlich 
gefordert sind und in denen System statt Einzel-
maßnahme zählt.
Rechtliche Mindeststandards werden zuverlässig 
erfüllt und auditfest dokumentiert; zugleich rich-
tet der WHS das Augenmerk auf die Wirkung im 
Alltag. Das reduziert Compliance-Risiken, erhöht 
die Glaubwürdigkeit gegenüber Belegschaft, Be-

Gute Arbeitsbedingungen entstehen nicht durch 
Einzelmaßnahmen, sondern durch ein geordnetes 
System. Bereits bestehende Pflichten, wie die Ge
fährdungsbeurteilung einschließlich psychischer 
Belastungen, die Mitbestimmung im Gesund-
heitsschutz, die Arbeitszeiterfassung, der Nach-
weis wesentlicher Arbeitsbedingungen sowie der 
Hinweisgeberschutz, lassen sich in eine Quali-
tätsmanagement- und Auditlogik überführen. 
Der Workplace Happiness Standard (WHS) ist 
eine Möglichkeit und bietet dafür eine offene, 
auditierbare Struktur, die Rechtskonformität mit 
Wirksamkeitskontrolle verbindet. 
Ziel ist nicht mehr Regulierung, sondern verbes-
serte Rahmenbedingungen, erläutert Andreas 
Kalchschmid-Lehmann an diesem Beispiel für 
Unternehmen.

Das Arbeitsrecht formuliert Mindestanforderun-
gen. In vielen Organisationen stehen diese Pflich-
ten jedoch als nebeneinanderliegende Inseln im 
Alltag: Eine Gefährdungsbeurteilung existiert, 
aber die Wirksamkeit der Maßnahmen wird nicht 
konsequent überprüft. Eine Zeiterfassung zählt 
Stunden, ohne Verantwortlichkeiten, Korrektur-
wege und Datenschutzrollen verbindlich zu 
regeln. Nachweise zu Arbeitsbedingungen wer-
den erstellt, jedoch nicht konsistent zugestellt, 
versioniert und archiviert. Meldestellen sind ein-
gerichtet, doch Fristen, Vertraulichkeit und Nicht-
Benachteiligung werden nicht durchgängig ge-
steuert. Die Folge sind fragmentierte Zuständig-
keiten, heterogene Dokumente und wechselnde 
Qualität. Das ist rechtlich riskant und betrieblich 
ineffizient.

Ein Qualitätsmanagementsystem bündelt diese 
Elemente zu konsistenten Verfahren mit klaren 
Rollen, Kennzahlen und Review-Terminen. Der 
WHS schließt diese Lücke, indem er die Felder 
Führung, Arbeitsorganisation, Beteiligung, Kom-
munikation und Schutzmechanismen in prüf- und 
nachweisbare Anforderungen überführt. Maß-
geblich ist die PDCA-Logik (Plan-Do-Check-Act) 
mit internen Audits und Reviews. So entsteht 
ein belastbarer Nachweisstrang vom gesetzlichen 
Gebot bis zur gelebten Praxis; der Fokus ver-
schiebt sich von „Dokument vorhanden“ zu „Wir-
kung belegt“. 
Die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG 
verpflichtet Arbeitgeber, Arbeitsbedingungen 
systematisch zu ermitteln und zu bewerten, Maß-
nahmen abzuleiten, umzusetzen und auf Wirk-
samkeit zu prüfen (§ 3 Abs. 1 Satz 2 ArbSchG); 
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triebsrat und Aufsichtsbehörden und schafft eine 
gemeinsame Sprache zwischen Rechtsabteilung, 
HR, Führungskräften und Arbeitsschutz. Ergeb-
nis: bessere Rahmen statt „mehr Regulierung“.

Am Beispiel der Gefährdungsbeurteilung lässt 
sich der Mechanismus klar nachzeichnen. Aus 
der gesetzlichen Pflicht entsteht eine dokumen-
tierte Verfahrensanweisung, die die Ermittlung 
psychischer Belastungsfaktoren, die Bewertung 
der Risiken und die Priorisierung der Maßnahmen 
regelt. Verantwortlichkeiten werden festgelegt, 
Fristen definiert und Ergebnisse nachvollziehbar 
dokumentiert. Die Wirksamkeit wird nicht als 
vager Eindruck, sondern anhand vereinbarter 
Kriterien überprüft; Reviews bündeln Ergebnisse, 
leiten Korrekturen ein und sichern die Anschluss-
fähigkeit zum nächsten Planungszyklus. So ent-
steht eine durchgehende Linie von § 5 ArbSchG 
und GDA-Empfehlungen bis zur gelebten Praxis 
mit überprüfbaren Resultaten.
Mitbestimmung wird in diesem Rahmen nicht 
nachträglich „abgehakt“, sondern prozessual 
verankert. Wo § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG Eingriffs-
rechte eröffnet, werden Beteiligungsschritte, not-
wendige Unterlagen, Zeitpunkte und Protokol-
lierung im Voraus festgelegt. Das senkt Konflikt-
potenziale, erhöht die Rechtssicherheit und stärkt 
die Legitimation der Maßnahmen. Typisch ist der 
Dreiklang aus Information, Erörterung und Ent-
scheidungsvorlage; im System wird er zu einem 
planbaren, auditierbaren Ablauf, der zudem die 
Qualität der Ergebnisse erhöht, weil Fachwissen 
aus verschiedenen Rollen zusammengeführt wird.
Bei der Arbeitszeiterfassung wird der rechtliche 
Befund des BAG in ein Verfahren übersetzt, das 
Systembeschreibung, Verantwortlichkeiten, Kor-
rekturwege, Datenschutz und Aufbewahrungs-
fristen adressiert und die Beteiligung des Be-
triebsrats regelt. Interne Audits prüfen, ob die 
Erfassung funktioniert, ob Fehler korrigiert wer-
den und ob es Anzeichen für systemische Defizite 
gibt. Das BMAS-FAQ dient als Referenzrahmen; 
zugleich bleibt im Blick, dass der Gesetzgeber 
weitere Festlegungen treffen kann. Daher emp-
fiehlt sich eine klare Trennung von Mindestanfor
derungen, die sofort erfüllt werden, und optio-
nalen Spezifika, die an etwaige neue Vorgaben 
angepasst werden.
Das Nachweisgesetz bildet einen formalen Pfei-
ler. Entscheidend ist nicht nur, dass Inhalte kor-
rekt sind, sondern dass Zustellung, Fristen und 
revisionssichere Ablage zuverlässig funktionieren. 
Wo Textform zulässig ist, gewinnt die digitale 
Prozesskette an Gewicht: von der Erstellung über 
die Freigabe bis zur dokumentierten Übergabe 
an Beschäftigte. Ein Managementsystem regelt, 
wer dokumentiert, wer freigibt, wie Änderungen 

nachvollzogen werden und wie Betroffene Zu-
gang erhalten. Damit wird der Nachweis rechts-
sicher und gleichzeitig effizient, weil Medien-
brüche vermieden und Zuständigkeiten eindeu-
tig sind.
Der Hinweisgeberschutz schließlich verlangt ein 
verlässliches Verfahren statt eines isolierten Post-
fachs. Vertraulichkeit, Fristen, Non-Retaliation, 
Rollenbeschreibung und Reporting werden de-
finiert und regelmäßig auf Wirksamkeit geprüft. 
In der WHS-Systematik werden diese Elemente 
mit Kennzahlen, Audits und Reviews verbunden, 
sodass nicht nur die Existenz, sondern auch die 
Funktionalität nachweisbar ist. Dadurch entsteht 
Glaubwürdigkeit nach innen und außen. Das 
wirkt auch im Konfliktfall.

Auch die Transparenz im Entgeltwesen wird da-
mit zu einem planbaren Systembaustein: Span-
nen in Ausschreibungen, klare und zugängliche 
Vergütungskriterien, Auskunftsprozesse mit Fris-
ten, ein reportingfähiger Datenhaushalt sowie 
eine PDCA-Logik für Abweichungen ≥5 % bis 
hin zur gemeinsamen Entgeltprüfung.
Das ArbSchG verlangt ausdrücklich die Wirk-
samkeitsprüfung von Maßnahmen. In der System
perspektive bedeutet dies, Prozess- und Ergebnis
indikatoren miteinander zu verbinden. Idealer-
weise koppelt man deshalb Auditbefunde (Exis-
tieren die Verfahren?) mit anonym erhobenem 
Erleben der Beschäftigten (Kommt die intendierte 
Wirkung an?). Die Auswertung sollte dann seg-
mentiert erfolgen, um Unterschiede zwischen 
Bereichen sichtbar zu machen; Schwellenwerte 
können bei kleinen Gruppen die Anonymität si-
chern. Management-Reviews führen Befunde zu-
sammen, definieren Maßnahmen mit Termin und 
Verantwortlichkeit und prüfen deren Umsetzung 
im Folgezyklus. So wird Prävention zum lernen-
den Prozess mit vorausschauender Steuerung.

Rechtsklarheit entsteht durch saubere Rollen. 
Arbeitgeberverantwortung und Linienführung 
tragen die Umsetzung, Fachkraft für Arbeits
sicherheit und Betriebsärztlicher Dienst beraten 
fachlich, die interne Meldestelle sichert Verfah-
ren nach HinSchG, der Betriebsrat wirkt im Ge-
sundheitsschutz mit. Der WHS ordnet diese Ak-
teure nicht nur nebeneinander, sondern verknüpft 
sie über definierte Inputs und Outputs sowie Es-
kalationswege. So wird die Mitbestimmung nicht 
zum nachgelagerten Korrektiv, sondern zum plan-
baren Bestandteil eines Systems, das fachlich 
stimmig und rechtlich belastbar ist. Frühe Erwar-
tungsklarheit senkt Barrieren und erhöht Ver-
bindlichkeit.
Ein pragmatischer Einstieg beginnt mit einer Be-
standsaufnahme entlang der genannten Pflich-

ten: Wie ist die PGB organisiert und dokumen-
tiert? Welche Vereinbarungen bestehen zur Mit-
bestimmung? Wie wurde die Arbeitszeiterfas-
sung technisch und prozessual gelöst? Entspricht 
die Umsetzung des Nachweisgesetzes den for-
mellen Anforderungen, einschließlich Textform, 
Zustellung und Ablage? Wie ist die Meldestelle 
ausgestaltet und wie wird ihre Wirksamkeit ge-
prüft? Ergänzend lohnt ein Pay-Transparenz-Check 
inklusive transparenter Gehaltsspannen im Re-
cruiting, ein standardisiertes Auskunftsverfah-
ren mit Zwei-Monats-Frist einrichten, Pay-Repor
ting nach Unternehmensgröße terminieren und 
ein Verfahren für Joint-Pay-Assessments vor
bereiten, falls eine unerklärte Lücke ≥5 % fort-
besteht. Auf dieser Grundlage wird ein Standard 
in geeigneten Domänen implementiert, etwa in 
Führung, Arbeitsbedingungen und Arbeitsgestal
tung sowie Kommunikation und Partizipation. 
Entscheidend ist, Verfahren, Rollen, Kennzahlen 
und Review-Termine in dokumentierten Prozes-
sen verbindlich zu machen. Danach folgt die Ver-
stetigung: interne Audits, Korrektur- und Ver-
besserungsmaßnahmen, Management-Reviews 
und – sofern gewünscht – eine externe Begut-
achtung.
Schwachpunkte liegen weniger im „Ob“ als im 
„Wie“. Eine PGB ohne Wirksamkeitskontrolle er-
füllt den Gesetzeswortlaut, aber nicht den Zweck. 
Eine Zeiterfassung ohne geregelte Korrektur
prozesse erzeugt Daten, aber keine Steuerung. 
Eine Meldestelle ohne Fristenlogik vermittelt 
Formalität statt Schutz. Gegenmittel ist ein 
schlankes, prüfbares System mit wenigen, aus-
sagekräftigen Kennzahlen, einer strukturierten 
Auswertung qualitativer Hinweise und einer kla-
ren Haltung zu Korrekturmaßnahmen: Sie sind 
kein Makel, sondern Kernelement professionel-
ler Prävention und damit Bestandteil eines trag-
fähigen Nachweises.

Fazit
Rechtskonformität und gelebtes System sind kein 
Gegensatz. Die Pflichten aus ArbSchG, BetrVG, 
BAG-Rechtsprechung, NachwG/BEG IV, HinSchG 
und der Richtlinie (EU) 2023/970 zur Entgelt-
transparenz sollten in einem Standard zu pro-
zessualen, messbaren und auditierbaren Bau-
steinen werden. Das Ergebnis sind belastbare 
Nachweise gegenüber Behörden und Betriebs-
rat und, mindestens genauso wichtig, spürbare 
Verbesserungen für Beschäftigte. Entscheidend 
ist weniger die Anzahl der Regeln als die Qualität 
der Rahmen: ein System, das plant, umsetzt, prüft 
und verbessert.


